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Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV)

Erfolg für Kindererziehende – ABV setzt
Nachzahlungsmöglichkeit durch
Von Michael Jung

Anfang 2008 hatte das Bundessozialgericht
(BSG) entschieden (Az.: B 13 R 64/06 R), dass
die gesetzliche Rentenversicherung auch für
kindererziehende Mitglieder berufsständischer
Versorgungswerke Kindererziehungszeiten
anerkennen muss, wenn diese in den Versor-
gungswerken nicht systematisch vergleichbar
wie in der gesetzlichen Rentenversicherung
berücksichtigt werden. Dies ist regelmäßig
nicht der Fall, weil der Bund sich trotz entspre-
chender Forderungen der Versorgungswerke
und ihrer Arbeitsgemeinschaft (ABV) bisher
weigert, Beiträge für Zeiten der Kindererzie-
hung an die Versorgungswerke zu zahlen, wie
er dies an die gesetzliche Rentenversicherung
tut.

Die Rentenversicherungsträger haben sich
nach dieser Entscheidung des obersten deut-
schen Sozialgerichtes dafür entschieden, der
Entscheidung zu folgen und haben nach der
Prüfung aller Satzungen der berufsständi-
schen Versorgungswerke inzwischen damit
begonnen, Kindererziehungszeiten für Mit-
glieder der Versorgungswerke anzurechnen,
wenn diese einen entsprechenden Antrag an
die gesetzliche Rentenversicherung gestellt
haben.

Für viele Mitglieder der Versorgungswerke
führte die Anrechnung von Kindererziehungs-
zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
aber nicht zu einem Rentenanspruch, weil sie
allein mit den Kindererziehungszeiten die in
der gesetzlichen Rentenversicherung geltende
Wartezeit von 60 Monaten nicht erreichen
konnten. Besonders betroffen waren hier dieje-
nigen, meist Mütter, die ihre Kinder vor dem
31.12.1991 geboren haben, weil für Geburten
vor diesem Termin in der gesetzlichen Renten-
versicherung nur ein Jahr Kindererziehungszeit
berücksichtigt wird. Aber auch Mütter, die Kin-
der nach dem 01.01.1992 geboren haben,
konnten betroffen sein. Zwar wird für Gebur-
ten nach dem 01.01.1992 eine Kindererzie-
hungszeit von drei Jahren in der gesetzlichen
Rentenversicherung berücksichtigt, was bedeu-

tet, dass mindestens zwei Kinder geboren und
erzogen worden sein müssen, um die Warte-
zeit von 60 Monaten zu erreichen. Den Miss-
stand, dass man kindererziehenden Mitglie-
dern der Versorgungswerke zwar Kindererzie-
hungszeiten in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung anrechnete, sie aber einen Rentenan-
spruch meist nicht erreichen konnten, hat der
Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Änderung des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch zur Errich-
tung einer Versorgungsausgleichskasse und
anderer Gesetze (BGBl. I, Nr. 42/2009, Seite
1939 ff) kurz vor Ende der Legislaturperiode
des Bundestages abgeholfen. Durch Einfügung
eines neuen § 208 SGB VI wurde festgelegt,
dass Elternteilen, denen Kindererziehungszei-
ten anzurechnen sind, die aber die allgemeine
Wartezeit der gesetzlichen Rentenversicherung
von 60 Kalendermonaten nicht erfüllt haben,
zur Erlangung einer Altersrente freiwillige Bei-
träge nachzahlen können. Die Beiträge können
laut Gesetzestext auf Antrag frühestens nach
Erreichen der Regelaltersgrenze (derzeit 65.,
später 67. Lebensjahr) und nur für so viele
Monate nachgezahlt werden, wie zur Erfüllung
der allgemeinen Wartezeit noch erforderlich
sind.

Für Mitglieder von Versorgungswerken, denen
Kindererziehungszeiten der gesetzlichen Renten-
versicherung angerechnet worden sind, bedeutet
dies, dass sie, wenn sie die in der gesetzlichen
Rentenversicherung geltende Regelaltersgrenze
(derzeit 65., später 67. Lebensjahr) erreichen,
freiwillige Beiträge an die gesetzliche Rentenver-
sicherung, nachdem derzeitigen Rechtsstand
mindestens Euro 79,60 an die Rentenversiche-
rung nachzahlen können, um dort einen Renten-
anspruch aus den Kindererziehungszeiten zu er-
langen.

Der ABV-Vorsitzende, RA Dr. Ulrich Kirchhoff
erklärte im Zusammenhang mit dem Gesetzes-
beschluss des Deutschen Bundestages: "Mit
dieser von der ABV seit langem geforderten
gesetzlichen Neuregelung widerfährt den kin-
dererziehenden Mitgliedern der Versorgungs-

werke endlich Gerechtigkeit, weil sie nun aus
den ihnen angerechneten Kindererziehungszei-
ten auch einen Rentenanspruch erlangen kön-
nen." Mitglieder berufsständischer Versor-
gungswerke, die die Regelaltersgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung (derzeit 65.
Lebensjahr) bereits erreicht haben, sollten sich
deshalb umgehend mit der für sie örtlich zu-
ständigen Auskunfts- und Beratungsstelle der
Deutschen Rentenversicherung – Bund (DRV)
in Verbindung setzen, um zu klären, wie viele
Beiträge sie gegebenenfalls nachzahlen müs-
sen, um aus den ihnen angerechneten Kinder-
erziehungszeiten einen Rentenanspruch zu er-
langen.

Michael Jung ist Hauptgeschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft berufsständischer
Versorgungseinrichtungen e.V. (ABV).

Arbeit des BFB

Die Vorsitzende des Arbeitskreises „Chan-
cengleichheit im BFB“, Dr. Cornelia Goes-
mann, hat im Sommer 2007 anlässlich ei-
nes Termins mit der Bundeskanzlerin bereits
unisono mit der Arbeitsgemeinschaft be-
rufsständischer Versorgungseinrichtungen
(ABV) gefordert, die Anrechnung von Kin-
dererziehungszeiten für Mitglieder berufs-
ständischer Versorgungswerke zu verbes-
sern. Insofern ist die Gesetzesänderung als
Erfolg zu werten.

Ansprüche prüfen!

Jede Freiberuflerin/jeder Freiberufler, die/der
Kinder erzieht bzw. erzogen hat, sollte sich
daher über die Anerkennung entsprechender
Erziehungszeiten in der GRV beraten lassen.
Hierfür stehen die zuständigen örtlichen Bera-
tungsstelle der Deutschen Rentenversicherung
Bund zur Verfügung.

RAin Claudia Dittberner, BFB


